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Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 07.10.2025 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 09.10.2025 Ö
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Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.10.2025 N
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Beschluss:

„Die zweite Satzung zur Änderung der Gebührenordnung für das Parken auf 
gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Stadt Braunschweig (ParkGO) wird in der als Anlage 
beigefügten Fassung beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes. Danach ist der Rat für Beschlüsse über Satzungen und 
Verordnungen zuständig; hierzu gehören neben dem Erlass auch die Änderungen oder 
Neufassung von Satzungen und Verordnungen.

Anlass
Seit der Ausweitung des gebührenpflichtigen Parkens innerhalb der Okerumflut (DS 22-
19665) ist der Parkdruck in der Parkzone Ib, insbesondere in den Wallbereichen gesunken, 
wodurch den Anliegerinnen und Anliegern sowie anliegenden Nutzungen wie geplant mehr 
freie Parkplätze zur Verfügung stehen. Dies blieb auch mit Einführung des 24-Stunden-
Parkscheins für 9 € im Mai 2024 (DS 24-23289) so. 

Es sollte darüber hinaus neben dem vergünstigten 24-Stunden-Parkschein ein weiteres 
Langzeitparkangebot in der Parktarifstruktur vorgehalten werden, dass insbesondere bei 
einer häufigeren Nutzung der Parkmöglichkeiten durch zum Beispiel Mitarbeitende und 
Gewerbetreibende im Vergleich zu den Kosten für private Dauerparkangebote 
gleichermaßen attraktiv ist.

Da insbesondere in den Wallbereichen keine öffentlichen Parkhäuser zur Verfügung stehen, 
kann ein Langzeitparkangebot in den Wallbereichen eine sinnvolle Ergänzung in der 
Braunschweiger Parktarifstruktur sein. Dies wurde auch bereits mit der Evaluation der 
Ausweitung der Parkgebührenpflicht (DS 24-24003) aufgezeigt.



Vorschlag der Verwaltung
Aufgrund der vorhandenen freien Kapazitäten und um Langzeitparkenden wie 
Gewerbetreibenden und Mitarbeitenden ein attraktives Parkangebot unterbreiten zu können, 
schlägt die Verwaltung für die Parkgebührenzone Ib vor, ab dem 01.12.2025 ein 
Langzeitparkangebot einzuführen und die Parktarifstruktur um ein 7-Tage- sowie ein 30-
Tage-Parkschein zu erweitern. 

Die Langzeitparkscheine gelten für die entsprechende Anzahl an Kalendertagen fortlaufend 
ab Kauf, einschließlich Sonn- und Feiertage. Der 7-Tage-Parkschein kostet 29 €, der 30-
Tage-Parkschein 79 €. Damit liegen die Kosten für den 30-Tage-Parkschein auch unter 
Berücksichtigung von Service-Gebühren für das Handyparken etwa auf der Höhe der 
Monatsmiete eines Dauerstellplatz (z. B. in Parkhäusern und Tiefgaragen) in der Innenstadt. 

Die Langzeitparkscheine können nur über das Handyparken erworben werden, da die 
Parkscheinautomaten in Braunschweig ausschließlich Münzzahlung zulassen und die 
Kassensysteme nicht auf hohe Beträge ausgelegt sind. Es ist zu beachten, dass je nach 
Handypark-Anbieter eine Servicegebühr von bis zu 15 % der Parkgebühr für die Transaktion 
erhoben wird. Je nach Anbieter kostet der 7-Tage-Parkschein demnach maximal 33,35 €, 
der 30-Tage-Parkschein 90,85 €. Die Verwaltung hat keine Möglichkeit die Servicegebühren 
der Anbieter zu beeinflussen.

Hierzu ist eine Änderung der Parkgebührenordnung erforderlich.
 
Für die übrigen Bereiche bleiben die bisherigen Regelungen bestehen. 

Leuer

Anlagen:
Anlage 1: Parkgebührenordnung
Anlage 2: Lage der Parkgebührenzonen 



 

Zweite Satzung zur Änderung der Gebührenordnung 
für das Parken auf gebührenpflichtigen Parkplätzen 

in der Stadt Braunschweig (ParkGO) 
vom 4. November 2025 

 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 
919), zuletzt geändert durch Artikel 70 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
323) in Verbindung mit § 1 Abs. 4 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr in 
der Fassung vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. S. 249), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 54) in Verbindung mit § 10 des Niedersächsischem Kom-
munalverfassungsgesetz vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), hat der Rat der Stadt 
Braunschweig in seiner Sitzung am 4. November 2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Die Gebührenordnung für das Parken auf gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Stadt  
Braunschweig (ParkGO) vom 20. Dezember 2022 wird wie folgt geändert: 
 
§1 (2) wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Die Parkgebühren betragen: 
 
In der Parkgebührenzone I a 

30 Min.   0,90 € 
60 Min.   1,80 € 
90 Min.   2,70 € 
120 Min.   3,60 € 
150 Min.   4,50 € 
180 Min.   5,40 € 
 

Die Höchstparkdauer in der Parkgebührenzone I a beträgt während der gebührenpflichtigen 
Zeiten 180 Minuten. 
 
In der Parkgebührenzone I b 

30 Min.   0,90 € 
60 Min.   1,80 € 
90 Min.   2,70 € 
120 Min.   3,60 € 
150 Min.   4,50 € 
180 Min.   5,40 € 
usw. 
270 Min   8,10 € 

5 h (300 Min.) bis 24 Stunden-Parkschein   9,00 € 
Langzeitparkschein: 
7-Tage-Parkschein    29,00 € 
30-Tage-Parkschein    79,00 € 
 
Langzeitparkscheine gelten für die entsprechende Anzahl an aufeinanderfolgenden Kalender-
tagen, einschließlich Sonn- und Feiertage. Die Gültigkeit beginnt ab dem Zeitpunkt (Uhrzeit) 
des Erwerbs. 
 
Es besteht kein Anspruch auf einen jederzeit verfügbaren Parkplatz. Die Verfügbarkeit von 
Parkplätzen richtet sich nach der jeweiligen Auslastung und kann nicht garantiert werden. Eine 
Rückerstattung des gezahlten Betrages aufgrund nicht verfügbarer Parkplätze ist ausgeschlos-
sen. 



 

 
Langzeitparkscheine sind ausschließlich über die elektronische Parkgebührenzahlung (Handy-
parken) erwerbbar. 
 
In der Parkgebührenzone II  

30 Min.   0,50 € 
60 Min.   1,00 € 
90 Min.   1,50 € 
120 Min.   2,00 € 
150 Min.   2,50 € 
180 Min.   3,00 € 
usw. 

9 h (540 Min.) bis 24-Stunden-Parkschein   9,00 € 
 
Die aufgeführten Zeiten und Beträge sind beispielhaft. Die exakte Parkdauer ergibt sich am  
Parkscheinautomaten-Display entsprechend der eingeworfenen Münzen, bei elektronischer  
Parkgebührenzahlung (Handyparken) minutengenau, ausgenommen Langzeitparkscheine. Es 
sind die am Parkscheinautomaten ausgewiesenen gebührenpflichtigen Zeiten zu beachten.“ 
 
 

Artikel II 
 

Die Änderungssatzung tritt am 01.12.2025 in Kraft. 
 
Braunschweig, den 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
 

Leuer 
Stadtbaurat 

 
 
Die vorstehende Änderung der Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
 

Leuer 
Stadtbaurat 
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